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liehen Plankommission durch die zen
tralen Staatsorgane zu übergeben.

3. — an die den WB unterstellten Kom
binate

4. — an die wirtsChaftsleitenden Organe der
Räte der Bezirke

5. — an die Räte der Kreise
6. — an die zentralgeleiteten Betriebe und

Einrichtungen sowie Betriebe und Ein
richtungen der Kombinate

7. — an die bezirksgeleiteten Kombinate,
Betriebe und Einrichtungen

8. — an die kreisgeleiteten Betriebe und
Einrichtungen

9. — an die Räte der Städte und Gemeinden 

Territoriale Abstimmungen
(Die Übergabe der ausgewählten staatli
chen Aufgaben, der Titellisten für Investi
tionen und der territorialen Planinforma
tionen der zentralgeleiteten Betriebe und 
Einrichtungen gemäß den Ziffern 10 bis 12 
und 16 an die örtlichen Räte erfolgt ent
sprechend Ziff. 11 der Anlage 2 zu vor
stehender Anordnung.)

10. Übergabe ausgewählter staatlicher Auf
gaben gemäß Planungsordnung Teil I 
Abschn. 14 Ziff. 4.2. Abs. 1 (S. 258)
— von den den Ministerien unterstellten 

Kombinaten und Einrichtungen sowie 
den WB für die ihnen unterstellten 
Betriebe und Einrichtungen

— von den den WB unterstellten Kom
binaten für die diesen unterstellten Be
triebe und Einrichtungen
an den für den Sitz dieser Betriebe 
und Einrichtungen zuständigen Rat des 
Bezirkes (je Betrieb bzw. Einrichtung)

— von den zentralgeleiteten Betrieben 
(einschließlich Kombinatsbetrieben) 
und Einrichtungen für ihre räumlich 
getrennten Betriebsteile
an den für den Sitz dieser Betriebs
teile zuständigen Rat des Kreises

11. Übergabe territorialer Planinformationen 
gemäß Planungsordnung Teil I Abschn. 14

. Ziff. 4.2. Abs. 5 und Abs. 7 Buchst, b (S. 259 
und 260)
— von allen zentralgeleiteten Betrieben 

(einschließlich Kombinatsbetrieben) 
und Einrichtungen sowie

— von den Betriebsteilen
an die Räte der Bezirke bzw. Kreise

12. Informationen
— von den Betrieben, Betriebsteilen und 

Einrichtungen über Anforderungen an 
territoriale Ressourcen für die Ent
wicklung der Arbeits- und Lebens
bedingungen (formlos) gemäß Pla
nungsordnung Teil I Abschn. 14 Ziff. 4.2. 
Abs. 10 (S. 261)
an die Räte der Städte und Gemeinden

13. Bedarfsmeldungen
— von den Betrieben und Einrichtungen 

für Transportleistungen der öffentli
chen Verkehrsträger und des Werkver
kehrs mit Kfz (einschließlich der Kapa
zitätsbilanz des Werkverkehrs mit Kfz) 
gemäß Planungsordnung Teil I 
Abschn. 19 Ziff. 3.3. Abs. 2 (S. 362)

28. 5.1976

31. 5.1976

2. 6. 1976 
4. 6.1976

4. 6.1976

14. 6.1976

16. 6. 1976 
16. 6.1976

an. die Organe der öffentlichen Ver
kehrsträger bzw. Räte der Kreise oder 
Städte

14. Abstimmungen der Betriebe, Betriebs
teile und Einrichtungen
— über Maßnahmen zur Entwicklung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen mit 
den Räten der Städte und Gemeinden 
sowie

— über die Inanspruchnahme territorialer 
Ressourcen, über Maßnahmen zur Ent
wicklung des Umweltschutzes und über 
Leistungen zur Durchführung des poly
technischen Unterrichts mit den Räten 
der Bezirke bzw. Kreise

15. Abstimmungen durch den zentralgeleite
ten volkseigenen Einzelhandel und die Be
triebe des sozialistischen Einzelhandels 
anderer Ministerien über den Anteil am 
Einzelhandelsumsatz mit den Räten der 
Bezirke

16. Erteilung der Bilanzentscheidungen über 
den Arbeitskräfteeinsatz und die Schulab
gänger für eine Berufsausbildung ohne 
Abitur durch die Räte der Bezirke bzw. 
Kreise

17. Übergabe ausgewählter Kennziffern des 
Planentwurfs gemäß Planungsordnung 
Teil I Abschn. 14 Ziff. 2 Abs. 7 (S. 254)
— von den in die Plan- und Bilanzbera- 
. tungen mit den Bezirken einbezogenen

Kombinaten und Betrieben
an die zuständigen Ministerien und
Räte der Bezirke

30. 7.1976

2. 8. 1976

2. 8. 1976

2. 8. 1976

15. 9.1976

9. 6. 1976

15. 6.1976

18. Durchführung von Plan- und Bilanzbera
tungen mit den Bezirken zu ausgewählten 
Problemen des Planes 1977 Okt./Nov. 1976

19. Anmeldung des Baubedarfs für Investi
tionen
bei den bilanzierenden Organen bzw. 
bilanzbeauftragten Betrieben und Kombi
naten 21. 6.1976

12. 7.1976

12. 7.1976

Abstimmungen zur Material-, Ausrü- 
stungs- und Konsumgüter-Bilanzierung2 3

20. Lieferseitige Bilanzinformationen
— von den Produzenten

an die bilanzbeauftragten, bzw. bilan
zierenden Organe und die übergeord
neten Organe der Produzenten sowie 

Verbraucherseitige Planinformationen 
(Bedarfsnachweis) einschließlich der tech
nisch-ökonomisch begründeten Normative 
des Materialverbrauchs und des Energie
verbrauchs
— von den Hauptverbrauchern

an die Fondsträger 3. 8. bzw.
10. 8. 1976-1

— von den den WB unterstellten Kom
binaten
an die WB (Fondsträger) sowie

— von den Räten der Kreise
an die Räte der Bezirke 10. 8. 1976

2 Die bilanzierenden bzw. bilanzbeauftragten Organe sind nicht be
rechtigt, abweichend von den Festlegungen der Planungsordnung zu
sätzliche Informationen zu fordern, die nicht von der Staatlichen 
Plankommission bestätigt sind.

3 entsprechend dem Zeitpunkt der Einreichung der komplexen Plan
entwürfe


